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Kundmachung gem. § 54 Apothekengesetz 

 

Herr Mag. Dr. Stefan Hötzinger, Arzt für Allgemeinmedizin, hat mit Antrag vom 12.02.2026, eingelangt 

am 25.02.2026, um die Bewilligung zur Haltung einer ärztlichen Hausapotheke in 4892 Fornach, 

Grubleiten 17 angesucht.  
Die Konzessionsinhaber:in einer öffentlichen Apotheke, bei als Personengesellschaft betriebenen 

öffentlichen Apotheken die Gesellschaft, durch Konzessionsinhaber:in vertreten, Pächter:in, 

Fortbetriebsberechtigte gemäß § 15 Abs. 2, Insolvenzverwalter:in, behördlich bestellte verantwortliche:r 

Leiter:in, gemäß § 29 Abs. 3 und 4 betroffene Ärzt:in, Mitbewerber:in und mit der Vertretung der 

Verlassenschaft betraute Personen, die den Bedarf an der Hausapotheke als nicht gegeben erachtet, kann 

gem. § 54 Abs. 1 iVm § 48 Abs. 2 und Abs. 3 Apothekengesetz, RGBl. Nr. Nr. 5/1907, in der Fassung des 
BGBl. I Nr. 100/2024 Einspruch gegen die Neuerrichtung der Hausapotheke innerhalb einer Frist von 

längstens s e c h s W o c h e n vom Tag der Verlautbarung dieser Kundmachung in der Amtlichen Linzer 

Zeitung an gerechnet, bei der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck mündlich oder schriftlich einbringen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Parteistellung endet, sofern innerhalb der Einspruchsfrist keine 

Einwendungen erhoben werden. Später einlangende Einsprüche werden nicht berücksichtigt.  
 

Für den Bezirkshauptmann: 

Mag. Astrid Schmid 

 


